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16. Evangelische Landessynode

Beilage 36

Ausgegeben im Oktober 2022

Entwurf des Oberkirchenrates

Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchenverfassungsgesetzes  
und anderer Regelungen

vom …

Die Landessynode hat das folgende Kirchliche Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1 
Änderung des Kirchenverfassungsgesetzes

Das Kirchenverfassungsgesetz vom 24. Juni 1920 (Abl. 19 
S. 199), das zuletzt durch Kirchliches Gesetz vom 19. 
März 2022 (Abl. 70 S. 118) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1. Nach § 18 wird folgender § 18a eingefügt:

 „§ 18a

  (1) Die Landessynode kann zu einer Sitzung ohne per-
sönliche Anwesenheit aller oder einzelner Mitglieder im 
Sitzungsraum einberufen werden, wenn der nächste 
Zusammentritt der Landessynode gemäß § 29 Absatz 1 
andernfalls aus schwerwiegenden Gründen nicht ord-
nungsgemäß durchgeführt werden könnte. Satz 1 gilt 
nicht für eine sofortige Einberufung der Landessynode 
gemäß § 29 Absatz 1.

  (2) Eine Einberufung nach Absatz 1 Satz 1 ist nur mög-
lich, sofern eine Beratung und Beschlussfassung durch 
zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton mittels geeig-
neter technischer Hilfsmittel, insbesondere in Form ei-
ner Videokonferenz, möglich ist. Bei öffentlichen Sit-
zungen nach Satz 1 muss eine zeitgleiche Übertragung 
von Bild und Ton in einen öffentlich zugänglichen Raum 
erfolgen, soweit nur so die Öffentlichkeit gewährleistet 

ist. In einer Sitzung nach Satz 1 dürfen geheime Wahlen 
und Abstimmungen nicht durchgeführt werden.“

2.  In § 25 wird nach Absatz 3 folgender Absatz 3a einge-
fügt:

  „(3a) Erscheint eine rechtzeitige Verkündung in der vor-
geschriebenen Form nicht möglich, können Gesetze in 
elektronischer Form notverkündet werden. Die Verkün-
dung in der vorgeschriebenen Form ist nachzuholen, 
sobald die Umstände es zulassen. Sie erhalten, wenn 
nichts anderes bestimmt ist, ihre verbindliche Kraft mit 
dem vierzehnten Tag nach dem Tag der Verkündung.“

Artikel 2 
Änderung der Kirchengemeindeordnung

Die Kirchengemeindeordnung vom 16. Dezember 1924 
(Abl. 21 S. 216) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Juli 1989 (Abl. 53 S. 695), die zuletzt durch Anordnung 
gemäß § 29 Absatz 1 Kirchenverfassungsgesetz vom 24. 
Januar 2022 (Abl. 70 S. 80) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  Dem § 17 wird folgender Satz angefügt: 

  „Zur Abwendung drohender Gefahren kann der 
 Oberkirchenrat abweichend von Satz 1 Halbsatz 2 im 
Einzelfall, für eine Vielzahl von Fällen oder für alle Kir-
chengemeinden vorübergehend die örtliche Gottes-
dienstordnung ändern.“
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2. Dem § 21 Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

  „Die oder der Vorsitzende kann vorsehen, dass die au-
dio-visuelle Teilnahme an den Sitzungen genügt, sofern 
die technischen Voraussetzungen hierfür, bei öffentli-
chen Sitzungen auch für die Öffentlichkeit, gegeben 
sind. Die vom Oberkirchenrat festgelegten Verfahren 
und Programme sind einzusetzen.“

3. § 29 wird wie folgt geändert:

 a) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:

   „Der Oberkirchenrat kann zulassen, dass auch über 
sonstige Gegenstände im schriftlichen oder text-
förmlichen Verfahren beschlossen werden kann. 
Eine solche Anordnung setzt voraus, dass die Be-
schlussfassung in einer Sitzung ohne eine Gefähr-
dung der Gesundheit oder des Lebens nicht möglich 
ist. Wird im schriftlichen Verfahren beschlossen, so 
ist sicherzustellen, dass sich die Mitglieder vor der 
Beschlussfassung ausreichend über den Gegen-
stand informieren und je zur Kenntnis der anderen 
Mitglieder äußern können. Das Recht, eine münd-
liche Beratung zu verlangen, ist in diesem Fall aus-
geschlossen.“

 b) Am Ende werden folgende Sätze angefügt:

   „Unter der Voraussetzung von Satz 3 kann der Ober-
kirchenrat zulassen, dass auch Wahlen als Briefwahl 
durchgeführt werden können. Das Wahlergebnis ist 
im Verhandlungsbuch (§ 30 Absatz 1) zu vermer-
ken.“

Artikel 3 
Änderung der Ausführungsverordnung KGO

Nummer 51 der Ausführungsverordnung KGO vom 28. 
Dezember 1971 (Abl. 45 S. 31) in der Fassung vom 3. April 
2001 (Abl. 59 S. 266), die zuletzt durch Anordnung gemäß 
§ 29 Absatz 1 Kirchenverfassungsgesetz vom 24. Janu-
ar 2022 (Abl. 70, S. 80, 81)  geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst: 

„51. Beim schriftlichen oder textförmlichen Verfahren 
kann der Beschlussvorschlag entweder unter den Mitglie-
dern in Umlauf gesetzt oder diesen in vervielfältigter Form 
zugeleitet werden. Auf die Möglichkeit nach § 29 Satz 1 
der Kirchengemeindeordnung, eine mündliche Beratung 
zu verlangen, ist hinzuweisen. Das schriftliche Verfahren 
nach § 29 Satz 1 der Kirchengemeindeordnung für die Be-
schlussfassung ist angenommen, wenn alle Mitglieder 
dem Verfahren zugestimmt haben oder wenn bis zum 
Ende der nächsten, auf die Zustellung an die Mitglieder 
folgenden Kirchengemeinderatsitzung keine mündliche 
Beratung verlangt wurde. Das schriftliche oder textförm-
liche Verfahren nach § 29 Satz 2 der Kirchengemeinde-
ordnung ist angenommen, wenn mindestens die Mehrheit 
der stimmberechtigten Mitglieder dem Verfahren zuge-
stimmt haben. Lässt der Oberkirchenrat nach § 29 Satz 2 
der Kirchengemeindeordnung das schriftliche Verfahren 
zu, geht dies widersprechenden Regelungen in Satzungen 
vor. Bei der Durchführung der Briefwahl ist den stimmbe-
rechtigten Mitgliedern neben dem Stimmzettel auch ein 
Briefwahlschein auszuhändigen, auf dem die Mitglieder 
zur Gültigkeit der Stimmabgabe die persönliche Kenn-
zeichnung der Stimmabgabe bestätigen. Das Briefwahl-

verfahren ist so zu gestalten, dass die Regelungen des § 
28 der Kirchengemeindeordnung eingehalten werden; es 
soll sich am Briefwahlverfahren der Kirchlichen Wahlord-
nung orientieren.“

Artikel 4 
Änderungen der Ausführungsverordnung  

Pfarrstellenbesetzungsgesetz

In Nummer 1 der Ausführungsverordnung Pfarrstellenbe-
setzungsgesetz vom 17. September 1971 (Abl. 44 S. 489) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. April 1982 
(Abl. 50 S. 86), die zuletzt durch Kirchliche Verordnung 
vom 30. Mai 2022 (Abl. 70 S. 129) geändert worden ist, 
wird nach Satz 7 folgender Satz eingefügt:

„Die Regelungen des § 29 Kirchengemeindeordnung fin-
den mit Ausnahme von Entscheidungen nach § 2 Absatz 
3 und 4 Pfarrstellenbesetzungsgesetz Anwendung; der 
Oberkirchenrat kann hierzu Ausnahmen zulassen.“

Artikel 5 
Änderung des Kirchlichen Gesetzes  

über die Gottesdienstordnung  
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

In der Anlage zum Kirchlichen Gesetz über die Gottes-
dienstordnung der Evangelischen Landeskirche in Württ-
emberg vom 27. November 2003 (Abl. 61 S. 67), das zu-
letzt durch Anordnung gemäß § 29 Absatz 1 
Kirchenverfassungsgesetz vom 24. Januar 2022 (Abl. 70 
S. 80, 81) geändert worden ist, wird nach dem Satz „Die 
mit * bezeichneten Stücke können in die örtliche Gottes-
dienstordnung übernommen werden.“ folgender Satz ein-
gefügt:

„In den Fällen des § 17 Satz 2 KGO müssen – abgesehen 
vom Eingangswort, von Predigttext und Predigt, vom Va-
terunser und vom Segen – auch die nicht mit * bezeichne-
ten Stücke vom Oberkirchenrat nicht in die örtliche Got-
tesdienstordnung übernommen werden.“

Artikel 6 
Änderung der Konfirmationsordnung

Dem § 4 der Konfirmationsordnung vom 21. Oktober 1965 
(Abl. 42 S. 45), die zuletzt durch Anordnung gemäß § 29 
Absatz 1 Kirchenverfassungsgesetz vom 24. Januar 2022 
(Abl. 70 S. 80, 81) geändert worden ist, wird folgender Ab-
satz 6 angefügt:

„(6) Zur Abwendung drohender Gefahren kann der Ober-
kirchenrat nach den Absätzen 1 bis 4 bestimmte Konfir-
mationstage aufheben. Die Festlegung der Konfirmations-
tage erfolgt in diesem Fall durch den Kirchengemeinderat, 
in Verbundkirchengemeinden durch den Verbundkirchen-
gemeinderat.“

Artikel 7 
Änderung der Feiertagsordnung

Dem Artikel 1 der Feiertagsordnung vom 3. Januar 1912 
(Abl. 16 S. 106), der zuletzt durch Anordnung gemäß § 29 
Absatz 1 Kirchenverfassungsgesetz vom 24. Januar 2022 
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(Abl. 70 S. 80, 81) geändert worden ist, wird folgender Ab-
satz 3 angefügt:

„(3) Zur Abwendung drohender Gefahren kann der Ober-
kirchenrat vorübergehend Ausnahmen von Absatz 1 zu-
lassen.“

Artikel 8  
Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes

Dem § 24 Mitarbeitervertretungsgesetz vom 30. Novem-
ber 2000 (Abl. 59 S. 159), das zuletzt durch Anordnung 
gem. § 29 Absatz 1 Kirchenverfassungsgesetz vom 4. Fe-
bruar 2022 (Abl. 70 S. 82) geändert worden ist, wird fol-
gender Absatz 5 angefügt:

„(5) Die Sitzungen finden grundsätzlich als Präsenzsitzung 
in Anwesenheit aller Mitglieder der Mitarbeitervertretung 
statt. Im Ausnahmefall kann die Teilnahme einzelner oder 
aller Mitglieder auch mittels Video- und Telefonkonfe-
renzen erfolgen, wenn

1.  vorhandene Einrichtungen genutzt werden, die durch 
die Dienststelle zur dienstlichen Nutzung freigegeben 
sind und

2.  kein Mitglied der Mitarbeitervertretung unverzüglich 
nach Bekanntgabe der Absicht zur Durchführung der 
Sitzung mittels Video- und Telefonkonferenz diesem 
Verfahren in Textform widerspricht. 

Es ist sicherzustellen, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung 
keine Kenntnis nehmen können. Eine Aufzeichnung der 
Sitzung ist unzulässig. Mitglieder der Mitarbeitervertre-
tung, die mittels Video- und Telefonkonferenz teilnehmen, 
gelten als anwesend, im Sinne von § 26 Absatz 1 Satz 1. 
Vor Beginn der Sitzung hat der oder die Vorsitzende die 
Identität der zugeschalteten Mitglieder festzustellen und 
deren Namen in die Anwesenheitsliste einzutragen. § 25 
gilt für Sitzungen mittels Video- und Telefonkonferenzen 
entsprechend.“

Artikel 9 
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die Regelungen in Artikel 3 und 4 können nach Inkrafttre-
ten durch Verordnung geändert werden. 

Artikel 10 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 1. 
Januar 2023 in Kraft.

(2) Artikel 8 tritt am 1. Februar 2023 in Kraft.

 

Begründung

A. Allgemeiner Teil

Die Corona-Pandemie hat das ganze Land sowie die 
Evangelische Landeskirche in Württemberg vor große He-
rausforderungen gestellt. Gerade bestimmte Regelungen, 
welche sich seit Jahren bewährt haben, erwiesen sich hin-
sichtlich einer effizienten Bewältigung der Pandemie als 
hinderlich. 

Dies betrifft vor allem Regelungen zum Sitzungsgesche-
hen. Der Meinungs- und Willensbildungsprozess in der 
Landessynode, Kirchengemeinderäten und ihren Aus-
schüssen erfordert eine persönliche Anwesenheit ihrer 
Mitglieder und muss weitgehend für die Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden. 

Für Synodale sowie Mitglieder der Kirchengemeinderäte 
bedeutete dies, sich selbst und auch die interessierte Öf-
fentlichkeit einem Infektionsrisiko aussetzen zu müssen, 
wollten sie ihrem Auftrag gerecht werden. 

Um weiterhin die Handlungs- und Arbeitsfähigkeit dieser 
Organe zu gewährleisten und auch deren Mitglieder zu 
schützen, bedurften einige Regelungen einer vorüberge-
henden Modifikation. Deshalb hat der Geschäftsführende 
Ausschuss der Landessynode im Frühjahr 2020 beschlos-
sen, Möglichkeiten zu schaffen, Sitzungen digital durch-
zuführen und Beschlüsse auch ohne Präsenz herbeizu-
führen. Mitglieder konnten ohne Anwesenheit am 
Versammlungsort im Wege der Bild- und Tonübertragung 
teilnehmen und auf diesem Wege ihre Rechte ausüben. 
Die Anordnung wurde mehrmals neu erlassen; die Rege-
lungen treten am 1. Januar 2023 außer Kraft. Die Modifi-
kation hat sich bewährt und soll deshalb dauerhaft mög-
lich sein. 

Gerade im Hinblick auf die Entwicklung der immer noch 
andauernden SARS-CoV-2-Pandemie und darauf, dass 
es zukünftig vermehrt zu Pandemien und anderen ver-
gleichbaren Krisenereignissen kommen kann, bedarf es 
einer dauerhaften Regelung der in der Corona-Pandemie 
nur vorübergehend getroffenen Maßnahmen. 

Hiervon umfasst sind auch Sitzungen der Mitarbeiterver-
tretung. Unabhängig von der Pandemie-Situation besteht 
aus den gleichen Gründen Bedarf nach einer dauerhaften 
rechtssicheren Option für eine Teilnahme an Sitzungen 
der Mitarbeitervertretung mittels Video- und Telefonkonfe-
renz, die der Anordnung des Geschäftsführenden Aus-
schusses vom Februar 2022 entspricht.

Da auch Gottesdienste nicht uneingeschränkt gefeiert 
werden konnten, werden in Voraussicht zukünftiger Ent-
wicklungen und aufgrund möglicher Wiederholungsgefahr 
außerdem die vorübergehend getroffenen Ausnahmere-
gelungen, die eine schnelle Reaktion zum Schutz von Le-
ben und Gesundheit ermöglichen, dauerhaft aufgenom-
men. 

Alle Regelungen dieses Gesetzentwurfs entsprechen den 
derzeit noch geltenden, bewährten Regelungen, die der 
Geschäftsführende Ausschuss getroffen hat, die aber 
demnächst außer Kraft treten.
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B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 – Änderung des Kirchenverfassungs
gesetzes 

Zu Nummer 1 (§ 18a)

Absatz 1 eröffnet die Möglichkeit, alle Mitglieder der Lan-
dessynode oder nur einen Teil der Mitglieder auch ohne 
deren persönliche Anwesenheit zu einer Sitzung einzube-
rufen, wenn eine solche Sitzung sonst aus schwerwie-
genden Gründen nicht ordnungsgemäß durchgeführt wer-
den könnte. Angesichts der Gesundheitssicherheit der 
Mitglieder der Landessynode und deren Arbeits- sowie 
Handlungsfähigkeit ist es geboten, dass eine entspre-
chende Einberufung auch teilweise virtuell erfolgen kann. 

Hiervon nicht umfasst ist nach wie vor die sofortige Einbe-
rufung der Landessynode. 

Absatz 2 Satz 1 ergänzt die Regelung, dass Vorausset-
zung für eine Einberufung das Vorhandensein geeigneter 
technischer Hilfsmittel ist, um eine zeitgleiche Übertra-
gung von Bild und Ton zu gewährleisten. Exemplarisch 
wird dafür in nicht abschließender Weise die Videokonfe-
renz genannt. 

Sich nur durch Ton-Übertragung zuschalten zu können, 
ist nicht möglich. Grund für eine zeitgleiche Übertragung 
von Bild und Ton ist, dass gerade die Beratung und Ent-
scheidungsfindung im Gremium der Landessynode vom 
unmittelbaren Austausch und der Interaktion der Teilneh-
mer lebt. Eine audiovisuelle Zuschaltung ermöglicht es, 
auch nonverbale Reaktionen anderer Mitglieder wahrneh-
men zu können. Bei einer bloß telefonischen Zuschaltung 
ist dies unmöglich. 

Absatz 2 Satz 2 trägt dem Öffentlichkeitsgrundsatz Rech-
nung. 

Absatz 2 Satz 3 stellt klar, dass die Teilnahme an geheimen 
Wahlen und Abstimmungen mittels audiovisueller Zu-
schaltung nicht zulässig ist. Grund dafür ist, dass eine ge-
heime Stimmabgabe auf audiovisuellem Wege nicht mög-
lich ist. 

Zu Nummer 2 (§ 25) 

Die Neuregelung des Absatz 3a Satz 1 bestimmt, dass 
Gesetze in elektronischer Form notverkündet werden 
können, wenn eine rechtzeitige Verkündung in der vorge-
schriebenen Form nicht möglich ist. Die Pflicht, die Ver-
kündung in vorgeschriebener Form (Absatz 3) nachzuho-
len, ist in Satz 2 geregelt. Nach Satz 3 erhalten Gesetze 
mit dem vierzehnten Tag der Verkündung verbindliche 
Kraft, wenn nichts anderes bestimmt ist. 

Zweck der Regelung ist es, die Funktionsfähigkeit der Ge-
setzgebung auch in Krisenzeiten im Interesse von Eilbe-
dürftigkeit und Effektivität gewährleisten zu können. Auf-
grund der besonderen Bedeutung und möglicherweise 
bestehender besonderer Umstände existiert mit der ver-
einfachten Verkündung und Bekanntmachung eine Aus-
weichmöglichkeit im Vergleich zur gewöhnlichen Verkün-
dung nach Absatz 3. 

Zu Artikel 2 – Änderung der Kirchengemeinde
ordnung

Zu Nummer 1 (§ 17) 

Satz 2 eröffnet dem Oberkirchenrat die Möglichkeit, Ab-
weichungen bei den örtlichen Gottesdienstordnungen im 
Einzelfall, für eine Vielzahl von Fällen oder für alle Kirchen-
gemeinden zuzulassen. 

Die Corona-Pandemie hat uns gelehrt, dass auch Gottes-
dienste pandemiebedingt nur eingeschränkt gefeiert wer-
den konnten. Dabei hat es sich bewährt, auf regional sehr 
unterschiedlich verlaufendes Pandemiegeschehen indivi-
duell zu reagieren. Betreffend zukünftige Krisensituati-
onen kann der Oberkirchenrat je nach Gefährdungslage 
zur Abwendung drohender Gefahren, wie der Gefährdung 
von Gesundheit oder Leben, für den Einzelfall, für eine 
Vielzahl oder alle Kirchengemeinden auch zukünftig ent-
sprechende Regelungen treffen. Somit wird eine einheit-
liche und schnellstmögliche Vorgehensweise gewährlei-
stet. 

Zu Nummer 2 (§ 21)

Absatz 1 Satz 2 eröffnet der Vorsitzenden oder dem Vor-
sitzenden des Kirchengemeinderats die Möglichkeit darü-
ber zu entscheiden, dass Mitglieder an Kirchengemeinde-
ratssitzungen audiovisuell teilnehmen können. Es muss 
allerdings gewährleistet sein, dass die technischen Vo-
raussetzungen für eine solche audiovisuelle Teilnahme 
überhaupt gegeben sind. Mit Blick auf die hohe Bedeu-
tung des Öffentlichkeitsgrundsatzes müssen die tech-
nischen Voraussetzungen auch für eine Teilnahme der 
Öffentlichkeit an den Sitzungen gewährleistet werden. 
Das heißt, dass optische und akustische Wahrnehmbar-
keit der Kirchengemeinderatsmitglieder untereinander un-
abhängig von körperlicher oder virtueller Anwesenheit 
sowie bei öffentlichen Sitzungen auch für Zuhörer im Saal 
gegeben sein muss. 

Im Übrigen wird auf die Begründung zu Artikel 1 Num-
mer 1 verwiesen.

Zu Nummer 3 (§ 29)

Zu Buchstabe a

Mit Absatz 1 Satz 2 wird eine Beschlussfassung in Kir-
chengemeinderatssitzungen im schriftlichen oder text-
förmlichen Verfahren durch den Oberkirchenrat ermögli-
cht. Satz 3 schränkt eine Beschlussfassung allerdings 
dahingehend ein, dass eine solche nur ausnahmsweise 
mit der Gefährdung der Gesundheit oder des Lebens ge-
rechtfertigt werden kann. Die Regel soll weiterhin die 
mündliche Abstimmung bleiben. Satz 4 gewährleistet, 
dass im schriftlichen Verfahren ausreichend über den Ge-
genstand informiert wird und auch ein Äußerungsrecht 
der Mitglieder besteht. Somit wird der Gedanke des dem 
mündlichen Verfahren innewohnenden Mündlichkeits-
grundsatzes betreffend den Meinungs- und Willensbil-
dungsprozess der Mitglieder auf das schriftliche Verfah-
ren übertragen. Um ein Zustandekommen der 
Beschlussfassung auch im schriftlichen oder textförm-
lichen Verfahren zu gewährleisten, wird das Recht, eine 
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mündliche Beratung zu verlangen, in diesen Fällen ausge-
schlossen. Nur so kann sichergestellt werden, dass ent-
sprechende Beschlussfassungen nicht durch das Verlan-
gen von mündlichen Verhandlungen torpediert werden. 

Mit der Ermöglichung einer Beschlussfassung unter den 
dargestellten Begebenheiten auch im schriftlichen oder 
textförmlichen Verfahren wird insbesondere der Hand-
lungs- und Arbeitsfähigkeit der Kirchengemeinderäte 
Rechnung getragen (die Begründung zu Artikel 1 Num-
mer 1 gilt hier entsprechend). 

Zu Buchstabe b

In den Sätzen 7 und 8 kann der Oberkirchenrat Wahlen 
auch als Briefwahlen zulassen, wenn eine Wahl ohne eine 
Gefährdung der Gesundheit oder des Lebens nicht mög-
lich ist. Das Wahlergebnis der Briefwahl ist im Verhand-
lungsbuch zu vermerken. 

Aufgrund zukünftiger Krisensituationen kann es abhängig 
vom örtlichen Geschehen geboten sein, eine Wahl als 
Briefwahl durchzuführen. Die Pandemiesituation hat es 
erfordert, große Zusammentreffen von Menschen zum 
Wohl der Gesundheit zu vermeiden. Dies konnte und kann 
bei präsentisch durchgeführten Wahlen aufgrund mensch-
licher Ansammlungen nicht gewährleitet werden. Gründe 
für Briefwahlen sind dabei die größtmögliche Gesund-
heitssicherheit der Wahlberechtigten und Wahlhelfer so-
wie Sicherstellung der Handlungsfähigkeit des Kirchenge-
meinderats. 

Diese rechtfertigen es im Einzelfall auch, die mit einer 
Briefwahl zurückgenommene öffentliche Kontrolle der 
Stimmabgabe hinzunehmen. Die mögliche Durchführung 
als Briefwahl dient zugleich dem Ziel, eine umfangreiche 
und höhere Wahlbeteiligung bei Wahlen zu erreichen. So 
können auch Menschen, die in ihrer Bewegungsfreiheit 
eingeschränkt sind, von ihrem Wahlrecht Gebrauch ma-
chen.

Um Transparenz zu gewährleisten, ist das Wahlergebnis 
einer Briefwahl im Verhandlungsbuch zu vermerken. 

Zu Artikel 3 – Änderung der Ausführungsverordnung 
KGO

Der Beschlussvorschlag kann bei Durchführung des 
schriftlichen oder textförmlichen Verfahrens entweder un-
ter den Mitgliedern in Umlauf gesetzt werden oder diesen 
in vervielfältigter Form zugeleitet werden. Hierbei ist da-
rauf hinzuweisen, dass eine mündliche Beratung über die 
entsprechende Beschlussfassung verlangt werden kann. 
Einem Beschlussvorschlag im schriftlichen Verfahren 
müssen dabei grundsätzlich alle Mitglieder zustimmen. 
Daneben kann auch eine Art Zustimmungsfiktion eintre-
ten, wenn durch die Mitglieder bis zur nächsten Kirchen-
gemeinderatssitzung keine mündliche Beratung verlangt 
wurde. Stimmt mindestens die Mehrheit der stimmbe-
rechtigten Mitglieder dem schriftlichen oder textförm-
lichen Verfahren zu, so gilt dieses als angenommen. 

In Satz 5 wird klargestellt, dass die Ausnahmeregelung 
des Oberkirchenrates, eine Beschlussfassung im schrift-
lichen oder textförmlichen Verfahren zu genehmigen, 
dann widersprechenden Regelungen in Satzungen vor-

geht. Nur so kann gewährleistet werden, dass es in Kri-
sensituationen zu keinen Unklarheiten durch sich wider-
sprechende Regeln kommt.

Die Sätze 6 und 7 regeln die formellen Voraussetzungen 
eines Briefwahlverfahrens mit den bereits geltenden Re-
gelungen zum Briefwahlverfahren. 

Den stimmberechtigten Mitgliedern ist neben dem Stimm-
zettel auch ein Briefwahlschein zuzusenden. Für die 
 Gültigkeit der Stimmabgabe ist der Briefwahlschein zur 
Bestätigung der Kennzeichnung der Stimmabgabe not-
wendig.  

Auf die Begründung zu Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe b 
wird verwiesen. Darüber hinaus sind die Regelungen da-
mit zu begründen, dass das bestehende kirchliche Wahl-
verfahren somit eingehalten werden kann. 

Zu Artikel 4  Änderungen der Ausführungsverord
nung Pfarrstellenbesetzungsgesetz

In Satz 8 wird festgeschrieben, dass die Regelungen zum 
schriftlichen Verfahren nach § 29 KGO auch für das Pfarr-
stellenbesetzungsgesetz anzuwenden sind. Eine Ausnah-
me hierzu ist beim Besetzungsverfahren (Wahl- oder Be-
nennungsverfahren nach § 2 Absatz 3 und 4) zu machen. 

Zu Artikel 5  Änderung des Kirchlichen Gesetzes 
über die Gottesdienstordnung der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg

Zur Abwendung drohender Gefahren kann die örtliche 
Gottesdienstordnung auf Eingangswort, Predigttext, Pre-
digt, Vaterunser und Segen beschränkt werden. 

Zweck dieser Regelung ist es, Gottesdienste in Krisen-
zeiten als Zusammentreffen einer größeren Anzahl von 
Menschen zeitlich und inhaltlich auf das Wesentliche zu 
beschränken. 

Die Corona-Pandemie hat uns gelehrt, dass bei langen 
zeitlichen Zusammentreffen die Anzahl sich ansteckender 
Menschen steigt. Bevor gar keine Gottesdienste stattfin-
den können, ist es sinnvoll, Gottesdienste zeitlich wie 
auch inhaltlich auf das Wesentliche zu beschränken, ohne 
dabei den Charakter eines Gottesdienstes zu verlieren. 
Durch Beschränkung auf Eingangswort, Predigttext, Pre-
digt, Vaterunser und Segen können Gottesdienste den-
noch als Gottesdienste gefeiert werden und den nötigen 
Trost in Krisenzeiten spenden.

Zu Artikel 6 – Änderung der Konfirmationsordnung

Die Regelung in § 4 Absatz 6 eröffnet dem Oberkirchenrat 
die Möglichkeit, zur Abwendung drohender Gefahren von 
den starren Regelungen der Konfirmationstage dahinge-
hend abzuweichen, dass deren Festlegung durch den Kir-
chengemeinderat oder den Verbundkirchengemeinderat 
erfolgen kann. 

Das Pandemiegeschehen hat gezeigt, dass die in der 
Konfirmationsordnung festgelegten Ausweichtage nicht 
ausreichen, um flexibel auf Krisensituationen reagieren zu 
können. Deshalb ist es sinnvoll, dass der Oberkirchenrat 
bestimmte Konfirmationstage aufheben kann und die Ent-
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scheidungskompetenz zur Abwendung drohender Ge-
fahren, wann die Konfirmationstage stattfinden sollen, 
dem Kirchengemeinderat oder Verbundkirchengemeinde-
rat übertragen kann. Diese können in der Regel zur Ab-
wendung drohender Gefahren örtliche Ausnahmezustän-
de und Krisensituationen besser überblicken und somit 
auch besser reagieren.

Zu Artikel 7 – Änderung der Feiertagsordnung

Mit dieser Regelung wird dem Oberkirchenrat zur Abwen-
dung drohender Gefahren die Möglichkeit eingeräumt, 
dass Gottesdienste an kirchlichen Feiertagen, welche in 
Artikel 1 Absatz 1 benannt sind, eingestellt werden. 

Diese Entscheidung obliegt dem Oberkirchenrat aller-
dings nur, wenn eine Abwendung drohender Gefahren 
nicht anders möglich ist. Solch drohende Gefahren sind, 
wie uns das Pandemiegeschehen gezeigt hat, vor allem 
Krisensituationen, die die Gesundheitssicherheit von 
Menschen so stark gefährden, dass auch das Abhalten 
von Gottesdiensten trotz zeitlicher und inhaltlicher Be-
schränkung nicht mehr möglich ist. 

Zu Artikel 8 – Änderung des Mitarbeitervertretungs
gesetzes

Der neue Absatz 5 Satz 1 bestimmt, dass Sitzungen der 
Mitarbeitervertretung grundsätzlich unter physischer An-
wesenheit der Teilnehmer vor Ort (Präsenzveranstaltung) 
stattfinden. Abweichend davon ermöglicht es Satz 2 in 
Ausnahmefällen, Sitzungen auch mittels Video- und Tele-
fonkonferenzen durchzuführen.

Unabhängig von der Pandemie-Situation besteht Bedarf 
nach einer dauerhaften rechtssicheren Option für eine 
Teilnahme an Sitzungen der Mitarbeitervertretung mittels 
Video- und Telefonkonferenz.

Vorteile können sich vor allem dadurch ergeben, dass Rei-
setätigkeiten reduziert werden. Insbesondere für Men-
schen mit Betreuungspflichten und Teilzeitbeschäftigte 
kann die verstärkte Nutzung von Video- und Telefonkonfe-
renzen die Entscheidung für eine Tätigkeit in der Mitarbei-
tervertretung erleichtern. Das gilt auch für Menschen mit 
Behinderungen, die zum Beispiel aufgrund einer Mobili-
tätseinschränkung von der Nutzung von Video- und Tele-
fonkonferenzen in besonderer Weise profitieren können.

Grundsätzlich reagiert die neue Regelung auch auf die 
neugetroffenen Regelungen zur Telearbeit. Da Sitzungen 
der Mitarbeitervertretung in der Regel während der Ar-
beitszeit stattfinden (vgl. § 24 Absatz 4), wird eine ent-
sprechende Teilnahme beispielsweise auch im Homeof-
fice mittels Video- und Telefonkonferenz ermöglicht. 

Allerdings ist die Durchführung als Präsenzsitzung gegen-
über einer mittels Video- und Telefonkonferenz durchge-
führten Sitzung der Mitarbeitervertretung weiterhin vor-
zugswürdig, da Körpersprache, Mimik und Gestik nicht in 
gleicher Weise wahrgenommen werden können. Auch ein 
vertraulicher Einzelaustausch von einzelnen Mitgliedern 
der Mitarbeitervertretung, der für die Meinungsbildung 
wichtig sein kann, ist nicht möglich. 

Die Teilnahme an Sitzungen der Mitarbeitervertretung mit-
tels Video- und Telefonkonferenzen ist deshalb auf Aus-

nahmefälle beschränkt und in ihrer Ausgestaltung an ge-
wisse Voraussetzungen gebunden.

Nach Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 müssen für Video- und 
Telefonkonferenzen vorhandene Einrichtungen, die sich 
bewährt und als sicher erwiesen haben und deshalb von 
der Dienststelle zur dienstlichen Nutzung freigegeben 
worden sind, genutzt werden. Nummer 2 bestimmt, dass 
die Nutzung von Video- und Telefonkonferenzen nur dann 
zulässig ist, wenn nicht zuvor nach Bekanntgabe zur 
Durchführung einer solchen Sitzung ein Mitglied wider-
sprochen hat.  

Mit Satz 3 soll sichergestellt sein, dass Dritte vom Inhalt 
der Sitzung keine Kenntnis nehmen können. Dies umfasst 
technische Maßnahmen wie zum Bespiel die Verschlüsse-
lung der Verbindung und organisatorische Maßnahmen 
wie die Nutzung eines nichtöffentlichen Raumes während 
der Dauer der Sitzung. 

Erfolgt die Teilnahme an der Sitzung der Mitarbeitervertre-
tung mittels Video- oder Telefonkonferenz, gilt das Mit-
glied der Mitarbeitervertretung nach Satz 4 als anwesend 
im Sinne von § 26 Absatz1 Satz 1. Eine Beschlussfassung 
kann deshalb auch wirksam erfolgen, wenn einzelne oder 
alle Mitglieder der Mitarbeitervertretung mittels Video- 
oder Telefonkonferenz an ihr teilnehmen. 

Findet die Teilnahme an einer Sitzung der Mitarbeiterver-
tretung mittels Video- oder Telefonkonferenz statt, ist die 
Bestätigung der eigenen Teilnahme beispielsweise durch 
eigenhändige Eintragung in die Anwesenheitsliste nicht 
möglich. Daher regelt Satz 6, dass der oder die Vorsitzen-
de vor Beginn der Sitzung die Identität der zugeschalteten 
Mitglieder feststellt und in die Anwesenheitsliste einträgt. 

Aufgrund des Satzes 7 ist mit Teilnahme an der Sitzung 
der Mitarbeitervertretung im Sinne des § 25 auch die Teil-
nahme mittels Video- oder Telefonkonferenz gemeint.

Zu Artikel 9 – Rückkehr zum einheitlichen 
 Verordnungsrang

Artikel 9 ermöglicht, dass die gesetzlich verfügte Ände-
rung in Artikel 3 und in Artikel 4 durch Verordnung geän-
dert wird. 

Zu Artikel 10 – Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Die befristeten Anordnungen mit Gesetzesvorbehalt des 
Geschäftsführenden Ausschusses der Landessynode ge-
mäß § 29 Absatz 1 Kirchenverfassungsgesetz vom 24. 
Januar 2022 (Abl. 70 S. 80) und vom 4. Februar 2022 (Abl. 
70 S. 82), die zum 1. Januar 2023 bzw. zum 1. Februar 
2023 außer Kraft treten, können durch das gestufte In-
krafttreten lückenlos dauerhaft fortgelten. 


